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RS UVS Kärnten 1994/01/24 KUVS-
1607/5/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1994

Rechtssatz

Da eine Lautstärkenmessung eines Motorfahrrades durch den Nahfeldregelmesser ca 50 cm vom Auspu1 entfernt

stattzu2nden hat und ein Streuwert bis zu 90 dB zulässig ist, ist der Beschuldigte dann exculpiert, wenn der Schallpegel

des Betriebsgeräusches in einem Abstand von 40 cm vom Auspu1 gemessen und der verwaltungsstrafrechtliche

Lärmstärkevorwurf der erstinstanzlichen Entscheidung bereits mit 70 dB erhoben wurde (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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